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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Aus der Überlegung heraus, dass die geplante Solidaritätsstiftung die Hürde der
Volksabstimmung nicht überspringen werde, wenn der Eindruck besteht, dass aus ihr
weitere Zahlungen an jüdische Organisationen in den USA geleistet werden sollen,
reichte Danioth (cvp, UR) im Ständerat eine Motion ein, welche Zweck, Organisation und
Finanzierung dieser Stiftung definiert. Die meisten Punkte dieses Vorstosses deckten
sich mit dem Vernehmlassungsentwurf und wurden als Postulat überwiesen. Gegen den
Willen des Bundesrates wurde aber derjenige Teil in zwingender Motionsform
überwiesen, welcher vorschreibt, dass die Fondsmittel nicht für Projekte im
Zusammenhang mit dem Holocaust und seinen Opfern verwendet werden dürfen. 1

MOTION
DATUM: 25.06.1998
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Strafrecht

Die Verfolgung der auf internationalem Niveau tätigen Kriminellen (namentlich im
Bereich des organisierten Verbrechens und der Wirtschaftskriminalität) wird durch die
kantonale Organisation der Polizei- und Justizbehörden erschwert. Der Ständerat hiess
deshalb – trotz föderalistischer Bedenken Danioths (cvp, UR) – eine Motion Rhinow
(fdp, BL) für eine Vereinheitlichung der Strafprozessordnung in der Schweiz gut. Der
Bundesrat hatte sich ursprünglich für die Umwandlung in ein Postulat ausgesprochen,
nachdem aber eine Expertengruppe ebenfalls Handlungsbedarf konstatiert hatte, war er
mit der Motionsform einverstanden. Er nahm den Vorschlag zudem in den
Vernehmlassungsentwurf für die Totalrevision der Bundesverfassung auf. Auch der
Nationalrat stellte sich hinter den Vorstoss und überwies zudem noch eine
gleichlautende Motion Schweingruber (fdp, JU) (Mo. 94.3181). Dieselbe Zielrichtung
verfolgen auch die im Berichtsjahr eingereichten Standesinitiativen der Kantone Basel-
Stadt, Basel-Land, St. Gallen und Solothurn. 2

MOTION
DATUM: 10.04.1995
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Anlässlich der Behandlung einer Klage gegen die Schweiz fällte der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg einen Grundsatzentscheid zum Einsatz
von verdeckt arbeitenden Fahndern (sogenannte V-Männer). Er hielt dabei fest, dass
deren Einsatz zulässig ist und keiner besonderen gesetzlichen Grundlagen bedarf.
Wenn ihre Aussagen in Prozessen als Beweismittel verwendet werden, muss der
Verteidigung jedoch das Recht auf persönliche Befragung eingeräumt werden, wobei es
freilich zulässig ist, den V-Mann durch technische Massnahmen vor Identifizierung zu
schützen. Unmittelbar nach diesem Urteil forderte Ständerat Danioth (cvp, UR) mit
einer Motion, diesen zulässigen V-Männer-Einsatz in einem Gesetz zu regeln. Bundesrat
Koller war mit dem Anliegen grundsätzlich einverstanden, beantragte aber die
Umwandlung in ein Postulat, weil ihm die in der Motion enthaltene Beschränkung auf
die Drogenkriminalität zu eng erschien und der Vorstoss zudem staatsrechtlich nicht
zulässige Eingriffe in die kantonalen Kompetenzen bezüglich Strafprozessverfahren
verlangte. Der Ständerat folgte dieser Argumentation. 3

POSTULAT
DATUM: 10.12.1992
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies darüber hinaus eine Motion seiner Kommission für
Rechtsfragen, welche die Ausarbeitung von rechtlichen Grundlagen für die Ausweitung
des Aktivitätsbereichs dieser Zentralstelle auf eigene Ermittlungen und den Einsatz von
verdeckten Fahndern (sog. V-Männer) verlangt. Der Bundesrat opponierte dagegen mit
den Argumenten, dass er aufgrund eines früheren Postulats Danioth (cvp, UR) (Po.
92.3250) bereits eine Arbeitsgruppe zum Problem der V-Leute eingesetzt habe und
zudem abgeklärt werden müsse, ob es für die Ermittlungstätigkeit der Zentralstelle
einer Verfassungsänderung bedürfe. Sein Antrag auf Umwandlung in ein Postulat
vermochte sich erst im Ständerat durchzusetzen. 4

MOTION
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER
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Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit der Volksinitiative «S.o.S. – Schweiz ohne
Schnüffelpolizei» und dem vom Bundesrat im Vorjahr als indirekten Gegenvorschlag
vorgelegten neuen Bundesgesetz über die Wahrung der inneren Sicherheit. Ein Antrag
Onken (sp, TG), auf eine präventive polizeiliche Tätigkeit grundsätzlich zu verzichten,
deshalb die Initiative zur Annahme zu empfehlen und das Gesetz zur gründlichen
Überarbeitung an die Regierung zurückzuweisen, unterlag mit 32:2 (Initiative) resp. 31:3
Stimmen (Gesetz).
In der Detailberatung beantragten Danioth (cvp, UR) und Plattner (sp, BS), die präzise
Definition der Aufgabenbereiche bei der vorbeugenden Informationsbeschaffung (Art.
2) sowie der Bereiche, in denen eine präventive Informationsbeschaffung nicht erfolgen
darf (Art. 3), bereits im Gesetz und nicht erst in der Verordnung vorzunehmen. Im
ersten Fall (Terrorismus, Spionage, verbotener Handel mit Waffen und strategisch
wichtigen technologischen Gütern) blieben sie in der Minderheit, bei den nicht
zulässigen Überwachungsbereichen (Ausübung politischer Rechte) konnten sie sich
knapp gegen den Bundesrat und die Kommissionsmehrheit durchsetzen. Heftig
umstritten war ein von Béguin (fdp, NE) und Danioth vorgelegter Antrag, im Rahmen der
präventiven Informationsbeschaffung auch eine Überwachung des Telefon- und
Postverkehrs sowie den Einsatz von Abhörgeräten anordnen zu können. Dieser
Beschluss entsprach einer von Bundesanwältin Del Ponte mit Nachdruck vertretenen
Forderung; eine ähnliche Gesetzesbestimmung wurde gleichzeitig in Deutschland unter
dem Titel «der grosse Lauschangriff» heftig debattiert. Die Verwendung derartiger
Mittel ausserhalb von Strafuntersuchungen ist in der Schweiz seit Oktober 1990 mangels
gesetzlicher Grundlagen nicht mehr zugelassen. Obwohl sich sowohl die
Kommissionsmehrheit – auch gestützt auf die Empfehlung von Experten – als auch
Bundesrat Koller dagegen aussprachen, stimmte der Rat dem Antrag im Verhältnis 21:14
zu. Die Massnahme soll vom Direktor des neuen Bundesamtes für innere Sicherheit
angeordnet werden können, bedarf allerdings einer Genehmigung durch den Vorsteher
des EJPD.
Die neuen Vorschriften über die Sicherheitsüberprüfungen für bestimmte
Personenkategorien im öffentlichen Dienst und der Armee waren nicht bestritten. In
Abweichung von der bundesrätlichen Vorlage beschloss der Ständerat aber, nur eine
einzige, für Armee und Verwaltung zuständige Stelle mit dieser Aufgabe zu betrauen.
Auch die Vorschläge über den Personen- und Gebäudeschutz passierten ohne
wesentliche Abänderungen. In der Gesamtabstimmung verabschiedete der Ständerat
das neue Gesetz mit einer Gegenstimme. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.1995
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Die Rüstungsbetriebe des EMD mit ihren rund 4'500 Beschäftigten wurden 1997 mit
einer neuen Rechtsform ausgestattet. Diese soll ihnen einerseits die Kooperation mit
in- und ausländischen Partnern erleichtern und andererseits genügend
Handlungsspielraum geben, um auch ausserhalb ihres Kernbereichs aktiv zu werden.
Hintergrund für diese Neuerung bildeten die Armeereform und das gekürzte EMD-
Budget, welche das Auftragsvolumen dieser Staatsbetriebe stark haben schrumpfen
lassen. Für die vier Rüstungsbetriebe schlug der Bundesrat den Übergang von
unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten in gemischtwirtschaftliche
Aktiengesellschaften des Privatrechts vor. Dabei sollen die Beteiligungen des Bundes in
einer als Aktiengesellschaft organisierten Holding zusammengefasst werden, in welcher
das EMD die Aktionärsrechte des Bundes wahrnimmt. Eine Veräusserung der
Aktienmehrheit dieser Gesellschaft muss durch das Parlament bewilligt werden.
Verbunden mit dieser Reform ist die Ablösung der öffentlich-rechtlichen durch
privatrechtliche Anstellungsverhältnisse des Personals. Diese von den
Personalverbänden bekämpfte Lösung wurde vom Bundesrat als notwendig erachtet,
um den Betrieben die zum Überleben erforderliche Flexibilität zu verschaffen. (Siehe
dazu auch die Interpellation von Allmen (sp, BE) (96.3673)).

Das Parlament verabschiedete die Vorlage noch im Berichtsjahr; der Beschluss wurde
auf den 1. Januar 1998 in Kraft gesetzt. Im Nationalrat kämpfte die Linke vergeblich
gegen die Umwandlung der öffentlich- in privatrechtliche Anstellungsverhältnisse. Ein
von der SP und der LdU/EVP-Fraktion unterstützter Antrag, anstelle von
privatrechtlichen spezialrechtliche Aktiengesellschaften zu bilden, unterlag mit 73 zu 46
Stimmen. Mit ähnlichen Stimmenverhältnissen abgelehnt wurden auch ein Antrag Alder
(sp, SG), dem Personal einen gesetzlichen Anspruch auf Vertretung im Verwaltungsrat
der Holding zu garantieren, und ein Antrag Hubacher (sp, BS) für eine Lohn-

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.10.1997
HANS HIRTER
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Besitzstandsgarantie für das heutige Personal bei der Überführung in privatrechtliche
Anstellungsverhältnisse. Die in allen Punkten unterlegene SP votierte in der Gesamt-
und in der Schlussabstimmung gegen das neue Gesetz oder enthielt sich der Stimme.
Im Ständerat unterlag ein Antrag Danioth (cvp, UR), der die Wahl zwischen spezial- oder
privatrechtlichen Aktiengesellschaften dem Bundesrat überlassen wollte mit 25 zu 12
Stimmen. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag der SGB-Präsidentin Brunner (sp, GE),
der die Unternehmen auf dem Gesetzesweg verpflichten wollte, mit den
Gewerkschaften Gesamtarbeitsverträge abzuschliessen und eine Schiedskommission
für arbeitsvertragliche Konflikte einzurichten. 6

Landesverteidigung

Militärorganisation

Transmis au Conseil des Etats, le projet de loi a également très largement reçu
l'approbation des sénateurs, ces derniers adoptant sans aucune modification le texte
qui leur était soumis. La suppression de la disposition soumettant le développement
des activités civiles des entreprises au respect des intérêts de la Confédération a
notamment été acceptée tacitement. Les deux seuls points à faire l'objet de
discussions eurent trait au statut de l'entreprise ainsi qu'à la question du personnel. En
ce qui concerne le premier point, les sénateurs eurent à débattre d'une proposition
Danioth (pdc, UR) demandant que les entreprises d'armement soient transformées en
sociétés anonymes non pas de droit privé mais de droit public. Selon les partisans de
cette solution – les représentants socialistes et certains démocrates-chrétiens – le
statut qu'ils préconisaient permettait notamment de mieux protéger les intérêts de la
Confédération en matière de défense nationale dans la mesure où il autorisait un
contrôle plus direct sur l'entreprise et qu'il excluait toute cession de la majorité du
capital à des tiers. La majorité du Conseil des Etats a rejeté assez largement cette
proposition arguant principalement que seul le statut de droit privé permettrait aux
entreprises d'être viables au sein d'un marché de l'armement passablement contracté.
Au sujet du deuxième objet de discussions, les sénateurs ont débattu d'une proposition
Brunner (ps, GE) demandant de mentionner dans la loi l'obligation pour les employeurs
de négocier une convention collective de travail. Rejetant la proposition, la majorité de
la chambre des cantons a souligné que ce complément à la loi était absolument inutile
dans la mesure où la négociation de conventions collectives était une pratique
quasiment institutionnalisée en Suisse. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.10.1997
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

Répondant à une interpellation urgente Danioth (pdc, UR), le conseiller fédéral Adolf
Ogi a apporté quelques précisions concernant l’entrée en vigueur d’une ordonnance
sur la réorganisation du Corps des gardes-fortifications. Trois principes de base
devraient à l’avenir diriger les activités de ce corps: la sécurité à un niveau national et
international, l’entretien et l’exploitation des infrastructures civiles et militaires et le
soutien à l’instruction. Cette réorganisation est notamment dictée par l’augmentation
des engagements des gardes-fortifications dans le domaine de la sécurité et par la
réduction du nombre d’ouvrages de 22'000 à 8'000. 8

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 04.10.1999
FRANÇOIS HUGUENET

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Ständerat zog in der Sommersession die Notbremse. Oppositionslos trat er zwar
auf die Vorlage ein, in der Detailberatung kritisierte aber insbesondere Plattner (sp, BS)
die vom Nationalrat eingeführte Asymmetrie bei der Holdingbesteuerung und
bezeichnete die Reformwirkungen als «Selbstbedienungsladen ohne Kasse». Die vom
Nationalrat beschlossenen neuen Steuerfreiheiten würden nicht dazu führen, dass
neue Holding-Gesellschaften in die Schweiz kämen, sondern, dass heute in der Schweiz
domizilierte Holding-Gesellschaften ihre Gewinne steuerfrei realisierten und ins noch
steuergünstigere Ausland transferierten. Die Beratungen im Nationalrat hätten gezeigt,
dass kaum jemand verstanden habe, um was es überhaupt geht. Gemperli (cvp, SG)
vertrat zusätzlich die Ansicht, dass die Auswirkungen der Reform auf KMU nicht
genügend abgeklärt worden seien. Der verunsicherte Rat stimmte schliesslich einem
Antrag Danioth (cvp, UR) auf Rückweisung an die Kommission zu. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.1997
EVA MÜLLER
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Suivant la décision de la grande chambre en 1992, le Conseil des Etats a largement
rejeté l'initiative pour la protection des Alpes. Deux propositions modérées de contre-
projet de la part de Hans Danioth (pdc, UR) et Kurt Schüle (prd, SH) ont également été
repoussées. Aux côtés des arguments habituellement avancés, celui de la politique
européenne prit une dimension particulière. Plusieurs sénateurs ont relevé qu'une
acceptation de ce texte constituerait, après le refus populaire du traité EEE, une
provocation supplémentaire à l'égard de la CE. La petite chambre a également suivi le
Conseil national en rejetant une initiative du canton d'Uri dont la teneur était
sensiblement identique à celle de l'initiative populaire. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.06.1993
SERGE TERRIBILINI

Eisenbahn

Au Conseil des Etats, si personne ne s'est opposé à l'entrée en matière, beaucoup se
sont cependant inquiétés des coûts du projet; le montant prévu à l'origine a été estimé
largement insuffisant, la barre des CHF 20 milliards devant certainement être
allègrement dépassée. Certains ont même parlé de CHF 40 milliards, auquel il faut
rajouter quelques milliards de plus pour les travaux supplémentaires visant à satisfaire
les aspirations des divers cantons. Pourtant, si A. Ogi a demandé de ne pas surcharger
le projet d'adjonctions supplémentaires, la petite chambre a accepté, en plus du projet
de base, toutes les propositions régionalistes adoptées par sa commission. Ainsi en
alla-t-il du double embranchement en Valais du Lötschberg à Rarogne et à Mundbach à
côté de Brigue (ce qui ajoute plus de 10 km de tunnel), du raccordement des Grisons au
Gothard permettant d'éventuelles extensions en direction de la Surselva et dans la
région de Luino et du lac de Côme pour le Tessin. En outre, la Suisse romande a obtenu
que les liaisons TGV avec la France puissent se faire aussi par Boncourt, les Verrières et
Vallorbe en plus de Bâle et Genève comme le prévoyait le projet du gouvernement. Par
ailleurs, une proposition de la majorité de la commission et défendue par Danioth (pdc,
UR), obligeant le trafic de marchandises à passer en principe de la route au rail afin de
soulager l'environnement et les régions traversées, a été acceptée. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.1991
SERGE TERRIBILINI

Face à l'explosion des coûts de Rail 2000, Adolf Ogi a annoncé qu'il voulait limiter les
frais du projet à CHF 8 milliards, soit la moitié de son coût actuel. Cela signifie un
redimensionnement du projet nécessitant de faire des choix parmi le paquet accepté
en 1987 par le peuple. Un telle démarche pourrait signifier que le souverain serait
éventuellement appelé à se prononcer une nouvelle fois. Pour sa part, la Délégation des
finances des Chambres fédérales s'est également inquiétée de l'évolution des coûts de
Rail 2000. Elle a considéré que le prix initial avait été sous-estimé et que, vu l'état des
finances fédérales et des CFF, ainsi que les oppositions qui retardent la construction, la
réalisation du projet était entravée et qu'un sévère amaigrissement s'imposait. Pour les
CFF, ainsi que pour le CF, la construction par étape d'un Rail 2000 aminci ne
nécessiterait pas d'arrêté fédéral supplémentaire soumis au référendum facultatif, ce
qui n'est pas l'avis de H. Danioth (pdc, UR), président de la commission des transports
du CE, et de la majorité de cette dernière. En fin de compte, le gouvernement a décidé
de ne présenter au parlement qu'un rapport sur le nouveau projet dans le courant de
l'année 1994: 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.02.1993
SERGE TERRIBILINI

Au printemps, face à cette polémique croissante, le Conseil fédéral - qui depuis l'été
1994 n'avait pu s'exprimer d'une seule voix - a affirmé sa volonté de réaliser les deux
tunnels simultanément, rejetant ainsi l'option d'échelonnement des deux projets
défendue par Otto Stich au profit de celle chère à Adolf Ogi. Le gouvernement a justifié
sa volonté en faisant référence notamment aux engagements européens de la Suisse, à
la nécessité de respecter les choix populaires ainsi qu'aux dangers que la décision de
ne construire qu'un seul tunnel ne manquerait pas de faire courir à la cohésion
nationale. Sur la question du financement en revanche, le gouvernement a décidé de ne
pas soumettre, contrairement à ce qui était prévu, le deuxième crédit d'engagement de
CHF huit milliards au parlement, estimant que l'aspect financier devait être repensé.
Prenant acte des conclusions de l'expertise londonienne, il a souligné notamment que

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.07.1995
ALEXANDRE FÜZESSÉRY
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le financement des deux NLFA ne devait pas se baser principalement sur des emprunts,
mais sur des contributions à fonds perdus provenant de différents impôts indirects.
Ces taxes permettraient de financer au fur et à mesure la construction des
transversales alpines et diminueraient la charge financière que devront assumer les
générations futures. Afin de repenser totalement l'aspect financier, le Conseil fédéral a
cependant chargé un groupe de travail, composé des plus hauts fonctionnaires du DFF
et du DFTCE, d'élaborer des propositions.
Sur la question du financement, il est à noter en outre que le parlement a transmis une
motion Danioth (Mo. 95.3050) (pdc, UR) exprimant également la préoccupation que le
cumul des intérêts ne rende impossible le remboursement des sommes empruntées
pour la construction des NLFA. La motion demande en effet au CF de proposer un
nouvel arrêté fédéral concernant le financement des NLFA de manière à permettre que
les sommes provenant des droits sur les carburants soient octroyées comme
contributions à fonds perdus, et non comme prêts remboursables. Le CN a adopté une
motion Schmidhalter (Mo. 95.3058) (pdc, VS) à contenu similaire. 13

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

In der Frühjahrssession verabschiedete der Ständerat einstimmig das von der
Landesregierung 1989 vorgelegte Bundesgesetz über die Verbesserung der
Wohnverhältnisse in Berggebieten. In der Beratung konnte sich allerdings der Antrag
einer von Danioth (cvp, UR) vertretenen Minderheit durchsetzen, welcher im Gegensatz
zu der Fassung des Bundesrates die Förderung von Ergänzungsbauten mit höchstens
zwei Wohnungen ermöglicht, wenn die räumlichen Verhältnisse oder die Kostengründe
eine Erweiterung der bestehenden Wohnung nicht zulassen. Diese Fassung trägt den
Bedürfnissen der Bewohner von Miet- oder Eigentumswohnungen stärker Rechnung.
Der Nationalrat schloss sich diesem Entscheid an. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.1990
DIRK STROHMANN

Umweltschutz

Naturschutz

La décision du gouvernement a par ailleurs répondu aux préoccupations exprimées par
le postulat Danioth (pdc, UR) transmis par le Conseil des Etats. Ce texte demande en
effet que le Conseil fédéral négocie les protocoles d'application de la Convention des
Alpes en veillant à ce que les intérêts des populations montagnardes, notamment en
termes d'activité économique, soient pris en compte au même titre que les besoins de
la protection de l'environnement. 15

POSTULAT
DATUM: 15.12.1994
SERGE TERRIBILINI

Naturgefahren

Au Conseil des Etats, une motion Danioth (pdc, UR) a été en partie transmise, le reste
l’a été sous la forme du postulat. La motion demande à l’exécutif de charger la plate-
forme nationale «Dangers naturels» (PLANAT) de mettre sur pied une stratégie globale
pour améliorer la sécurité dans l’Arc alpin et d’élaborer un projet pilote concret sur la
sécurité. Le Conseil fédéral s’est dit prêt à accepter cette requête, mais a souhaité
étendre les mesures mentionnées à l’ensemble du territoire. L’exécutif a estimé que la
protection contre les dangers naturels devait correspondre à une philosophie de
sécurité unifiée et à une politique harmonisée en la matière. La partie de la motion
transmise sous la forme du postulat invite l’exécutif à mettre sur pied un institut
permanent de recherche alpine interdisciplinaire sous la responsabilité d’une
fondation indépendante. Le gouvernement a souhaité que ce point fasse l’objet d’un
examen plus soutenu, une institution semblable existant déjà. 16

MOTION
DATUM: 08.12.1999
LAURE DUPRAZ
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Mit einer Motion verlangte Ständerat Morniroli (lega, TI) vom Bundesrat die
Ausarbeitung eines Drogenkonzepts. Der Bundesrat verwies auf die bereits in Angriff
genommenen Arbeiten und empfahl der Kammer die Umwandlung in ein Postulat.
Unterstützt von Ständerat Danioth (cvp, UR) beantragte der Motionär, zumindest zwei
Punkte seines Vorstosses in der verbindlichen Form anzunehmen, nämlich die
Auflistung von differenzierten Massnahmen, die der Gefährlichkeit der einzelnen
Drogen Rechnung tragen, sowie eine Verbesserung der Ausgangsbedingungen für die
Therapie von Drogensüchtigen durch deren Einweisung in Spezialkliniken. Der Rat folgte
der Argumentation von Bundesrätin Dreifuss, welche im letzteren Punkt die Gefahr von
Zwangstherapien sah, und verwarf diesen. Der Hinweis von Danioth, dass mit einer
Differenzierung der Massnahmen auch erfolgreicher gegen neue Modedrogen wie etwa
Ecstasy vorgegangen werden könnte, verfehlte seine Wirkung hingegen nicht, weshalb
dieser Punkt als Motion überwiesen wurde. 17

MOTION
DATUM: 14.03.1995
MARIANNE BENTELI

Diese Argumente stiessen hingegen im Ständerat auf offene Ohren: Er lehnte die
Initiativen zwar gleichermassen ab, nahm aber mit 32:5 Stimmen einen von seiner
Kommission ausgearbeiteten Gegenvorschlag zu "Jugend ohne Drogen" an. Demnach
sollte in der Verfassung das Ziel der drogenfreien Gesellschaft explizit verankert
werden. Der Ständerat übernahm dabei grosso modo den Vorschlag der CVP, der auch
von der gesamten "Parlamentariergruppe Drogenpolitik" unterstützt wurde. Die
Verschreibung von Drogen sollte unter der Bedingung der medizinischen Anwendung
weiter möglich sein. Für den Gegenvorschlag machten sich vor allem die CVP-
Ständeräte Cottier (FR), Danioth (UR) und Frick (SZ) stark. Zusammen mit den SP-
Abgeordneten Plattner (BS) und Gentil (JU) sowie Dick Marty (fdp, TI) bot Bundesrätin
Dreifuss dem Gegenvorschlag vergebens die Stirn. Das Argument, dass juristisch keine
Notwendigkeit für einen neuen Verfassungsartikel zur Drogenpolitik bestehe, wog im
Rat weniger schwer als die mehrfach vorgebrachte Warnung davor, der Initiative
"Jugend ohne Drogen" in der Abstimmung mit leeren Händen gegenüber zu treten. 18

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.09.1996
MARIANNE BENTELI

Aufgrund des klaren nationalrätlichen Abstimmungsergebnisses zeigte sich die
Kommission des Ständerates bereit, auf den Gegenvorschlag zu verzichten. Im Plenum
nahm der liberale Waadtländer Arzt Rochat das Vorhaben jedoch wieder auf und
beantragte - unterstützt von seinen Kollegen Béguin (fdp, NE), Brändli (svp, GR) und
Danioth (cvp, UR) - einen leicht modifizierten Gegenvorschlag. Danach sollten die
Kantone nicht nur dem Missbrauch, sondern generell dem Konsum von
Betäubungsmitteln vorbeugen. Danioth fügte noch hinzu, die medizinische Anwendung
von Drogen sei auf das Unerlässliche zu beschränken. Gegen diese Verschärfung
wehrten sich vor allem jene freisinnigen Abgeordneten, die im September der
ausgewogeneren Variante noch zugestimmt hatten. Der Appell von Cottier (cvp, FR) und
Schmid (cvp, AI), aus taktischen Gründen die Initiative nicht allein zur Abstimmung zu
bringen, verfing zwar noch, doch bereits in wesentlich geringerem Umfang. 22
Abgeordnete stimmten für den Gegenvorschlag, 20 dagegen. Damit ging auf
parlamentarischer Ebene das Jahr mit einer Pattsituation zu Ende. 19

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.12.1996
MARIANNE BENTELI
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

Die kleine Kammer beharrte gegen den Willen von Bundesrat und Nationalrat bei den
Bestimmungen über die Eheschliessung darauf, das bis anhin geltende Verbot der
kirchlichen Trauung vor der zivilrechtlichen aus dem geltenden Recht zu kippen. Mit
20 zu 16 Stimmen setzte sich das von Rhinow (fdp, BL) und Schmid (cvp, AI) ins Feld
geführte Argument durch, dass diese Bestimmung ein Relikt aus dem Kulturkampf sei
und zudem Anwendungsprobleme in der Praxis stelle. Danioth (cvp, UR) und Koller
plädierten vergeblich dafür, aus Gründen des Sozial- und Rechtsschutzes und
angesichts der starken Unterstützung in der Vernehmlassung am Primat der Ziviltrauung
festzuhalten. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.1998
MARIANNE BENTELI

Kinder- und Jugendpolitik

Wenn die Ratifizierung schon nicht abzuwenden war, so wollte Schmid, unterstützt von
Reimann (svp, AG), Wicki (cvp, LU), Frick (cvp, SZ) und einigen weiteren Ratskollegen, die
Konvention zumindest mit einem generellen Vorbehalt versehen. Danach sollte die
Schweiz erklären, dass das Übereinkommen innerstaatlich keine direkte Anwendung
findet. Aus den bereits in der Eintretensdebatte angeführten Gründen verneinte die
Mehrheit des Rates die Notwendigkeit eines derartigen Vorgehens. Bundesrat Cotti und
Kommissionssprecher Danioth (cvp, UR) machten auf die internationalen Implikationen
eines generellen Vorbehalts aufmerksam. Insbesondere Cotti erklärte, der Aufschub der
Ratifikation habe dem Ansehen der Schweiz im Ausland bereits erheblich geschadet.
Auch in diesem Punkt konnte sich der Antrag Schmid - obgleich etwas weniger deutlich
- mit 30 zu 9 Stimmen nicht durchsetzen.

Die Debatte in der kleinen Kammer hatte über weite Strecken wenig bis nichts mit dem
Schutz der Kinder zu tun, wohl aber mit generellen juristischen Überlegungen. Schmid
(cvp, AI) beantragte dem Rat, auf die Vorlage überhaupt nicht einzutreten. Er drückte
sein Unbehagen über das zunehmende Einfliessen von direkt anwendbaren
völkerrechtlichen Bestimmungen in die schweizerische Rechtsordnung aus. Zudem
machten ihm einzelne Bestimmungen der Konvention Angst. Sie seien dazu angetan, die
elterliche Gewalt auszuhöhlen und würden zu einer verstärkten Einmischung der
Kinderschutzorganisationen und der Gerichte in innerfamiliäre Belange führen. Diesen
Ausführungen hielt Beerli (fdp, BE) entgegen, die Schweiz verfüge schon heute über
einen umfassenden Kinderschutz, weshalb der Beitritt zur Konvention keine Änderung
des innerstaatlichen Rechts erfordere. Das Abkommen äussere sich nicht zu
Erziehungsmitteln und -grundsätzen, und das Gleichgewicht zwischen
Führungsanspruch der Eltern und Rechten der Kinder bleibe unangetastet. Der
Nichteintretensantrag unterlag schliesslich mit 35 zu 4 Stimmen.

Ganz auszuräumen vermochten die Befürworter der Vorlage die Bedenken der
konservativen Kreise des Rates dennoch nicht. In der Detailberatung nahm der
Ständerat auf Antrag seiner Kommission einen weiteren punktuellen Vorbehalt an,
wonach die Gesetzgebung über die elterliche Sorge Vorrang gegenüber der Konvention
hat. Vergeblich plädierten die beiden Freisinnigen Forster (SG) und Leumann (LU) dafür,
diesen Vorbehalt nicht einzufügen. Er erwecke erst den Eindruck, dass es zwischen dem
schweizerischen Verständnis der elterlichen Gewalt und der Konvention einen
Widerspruch gebe, was dem internationalen Image der Schweiz nur Schaden zufügen
könne. Der Rat zog es aber mit 28 zu 9 Stimmen vor, "ein innenpolitisches Zeichen zu
setzten". Die bereits vom Bundesrat vorgeschlagenen Vorbehalte waren unbestritten,
weshalb die Vorlage schliesslich mit 37 zu 1 Stimmen angenommen wurde. Ein letzter
Versuch, die Konvention vielleicht später doch noch zu kippen, nämlich ein
Minderheitsantrag Reimann / Schmid auf Unterstellung unter das fakultative
Staatsvertragsreferendum unterlag mit 34 zu 7 Stimmen . 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.1996
MARIANNE BENTELI
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Die kleine Kammer folgte einhellig dem Beschluss des Erstrats. Weit mehr als die Höhe
der Bundesbeiträge gab hier die Frage zu reden, wie stark der Bund als Geldgeber auf
die Pro Helvetia Einfluss nehmen sollte. Während FDP-Ständerat Rüesch (SG) die
Kulturstiftung wieder vermehrt auf ihre Hauptaufgaben – Austausch zwischen den vier
Sprachregionen im Inland, Werbung für das schweizerische Kulturverständnis im
Ausland – verpflichten wollte, traten Cottier (cvp, FR), Danioth (cvp, UR), Jaggi (sp, VD)
und Onken (sp, TG) sowie die Präsidentin der Pro Helvetia, die Solothurner CVP-
Ständerätin Simmen, dafür ein, die Stiftung weiterhin an der langen Leine laufen und
auch Wagnisse eingehen zu lassen. 22

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 26.09.1991
MARIANNE BENTELI

Im Nationalrat waren die Absätze 1 und 3 des Kulturartikels in der neuen
Bundesverfassung unbestritten. In Abs. 2 beantragte eine links-grüne Minderheit, dem
Bund sei die Kompetenz zu erteilen, Kunst und Musik, insbesondere im Bereich der
Ausbildung, zu fördern. Sie untermauerte dies mit der Feststellung, dass dem Bund
fraglos eine analoge Zuständigkeit in den Bereichen Sport und Film übertragen worden
sei. Der Rat zeigte sich dieser Argumentation zugänglich und akzeptierte den Zusatz mit
82 zu 75 Stimmen. Bei der zweiten Lesung im Ständerat wurde dieser Antrag von
Danioth (cvp, UR) eingebracht. Er setzte sich gegen die Voten des
Kommissionssprechers und von Bundesrat Koller durch, welche meinten, damit werde
über die eigentliche Nachführung hinausgegangen, und es sei zumindest fragwürdig,
nach der zweifachen Verwerfung eines Kulturartikels hier eine Bundeskompetenz zu
schaffen. Mit 21 zu 10 Stimmen folgte die kleine Kammer hier dem Nationalrat. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.1998
MARIANNE BENTELI

Kirchen und religionspolitische Fragen

Die verschiedenen zum Tessiner Kruzifixstreit hängigen Interpellationen wurden von
den eidgenössischen Räten behandelt. Dass sich zumindest der Nationalrat nicht in
diese heikle rechtliche Frage einmischen will, wurde klar, als er den Antrag des
Interpellanten Ruckstuhl (cvp, SG) auf Diskussion der bundesrätlichen Antwort
ablehnte. Etwas länger wurde die Angelegenheit im Ständerat aufgrund einer
Interpellation Danioth (cvp, UR) debattiert. Insbesondere wurde die Frage aufgeworfen,
wie weit Bundesrat und Parlament bei der Beurteilung ähnlicher Fälle an das Urteil aus
Lausanne gebunden wären, und ob es sich beim Kruzifix um ein allgemein christliches
oder ein spezifisch katholisches Symbol handle. Bundesrat Koller bekräftigte noch
einmal die Auffassung der Regierung, wonach es ihr nicht zustehe, Entscheide des
Bundesgerichts zu kritisieren, vertrat aber dennoch die Meinung, das Urteil müsse sich
auf Klassenzimmer öffentlicher Schulen beschränken und dürfe keinesfalls eine
Verbannung der christlichen Symbole aus dem öffentlichen Leben bedeuten. 24

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI

Dieser Zickzackkurs der Kommission war gar nicht nach dem Geschmack des
abtretenden Urner CVP-Vertreters Danioth. Er stellte deshalb im Plenum den Antrag,
die parlamentarische Initiative von alt Ständerat Huber sei an die Kommission
zurückzuweisen mit dem Auftrag, eine neue Vorlage zwecks Streichung des
Bistumsartikels vorzulegen. Der Ständerat teilte zwar die Auffassung, dass der Artikel
die römisch-katholische Kirche völkerrechtlich diskriminiert und deshalb nicht in eine
moderne Verfassung gehört, wollte aber dennoch die Frage erst später lösen.
Bundesrätin Metzler anerkannte das «emotionale Potenzial» der Vorlage, gleichzeitig
erklärte sie, der Bundesrat sei enttäuscht, dass es offenbar nicht gelinge, die letzte
konfessionelle Ausnahmebestimmung rasch aus der Verfassung zu tilgen. Mit 20 zu 18
Stimmen wurde der Antrag Danioth abgelehnt, worauf die oben erwähnte Motion der
SPK ohne weitere Diskussion überwiesen wurde. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1999
MARIANNE BENTELI
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Musik

In der Wintersession überwies die kleine Kammer eine Motion von alt Ständerat Danioth
(cvp, UR) zur Musikausbildung als Postulat. Der Text verlangte, in Ausführung von Art. 69
Abs. 2 der neuen Bundesverfassung gesetzliche Grundlagen zu schaffen, um eine
landesweite und ganzheitliche Förderung der Musikausbildung zu ermöglichen,
insbesondere durch eine gezielte Pflege des Singens in den Schulen sowie durch eine
gesamtschweizerisch harmonisierte Ausbildung der Lehrkräfte in Musik. 26

MOTION
DATUM: 21.12.1999
MARIANNE BENTELI

Medien

Radio und Fernsehen

Nachdem der Nationalrat als Erstrat im letzten Herbst dem Vertragsmodell und dem
Prinzip des Sponsorings zugestimmt hatte, hingegen keine Unterbrechung von ,
Sendungen durch Werbung zulassen wollte, schlug nun die zuständige
Ständeratskommission als Kompromisslösung vor, Sendungen von über 90 Minuten
Dauer durch einen einzigen Werbeblock unterbrechen zu dürfen. Dieser Vorschlag
wurde vom Ständerat mit 30:11 Stimmen angenommen. Den Kommissionsantrag für eine
Streichung des Artikels über die Unterstützung europäischer Eigenleistungen lehnte der
Rat hingegen mit 20:17 Stimmen ab.

Deutlich mehr zu reden gab der Problemkreis der Programmaufsicht durch die
Unabhängige Beschwerdeinstanz (UBI). Die Kommission hatte vorgeschlagen, eine
eigens vom Veranstalter organisierte 0mbudsstelle ohne Weisungsbefugnis vor die UBI
zu schalten, welche erstinstanzlich die Beschwerden behandelt und gewisse
Beschwerden an die UBI weiterreichen kann. Die Möglichkeit einer
Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht solle letztinstanzlich erhalten
bleiben. Dieser Vorschlag setzte sich schlussendlich gegen Anträge aus verschiedensten
Richtungen – wie das Begehren des freisinnigen Masoni (TI) nach einem Radio- und
Fernsehrat oder jenes des Urners Danioth (cvp) nach veranstalterunabhängigen
Schlichtungsstellen – durch. Ziel dieses neuen Dreistufenverfahrens soll vor allem eine
Entlastung der UBI, aber auch eine praxisnahe Erledigung der Beschwerden sein. Im
übrigen nahm der Rat einen Minderheitsantrag an, wonach das Beschwerderecht von
Behörden nicht auf Kantonsregierungen zu beschränken sei und sprach sich mit
knappem Mehr dafür aus, dass die Verhandlungen vor der Beschwerdeinstanz öffentlich
ausgetragen werden sollen. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT
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